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BETREFF  Abgrenzung zwischen nicht steuerbarem Zuschuss und Entgelt; 
  Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Zuwendungen aus öffentlichen Kassen zur 

Projektförderung sowie zur institutionellen Förderung 
BEZUG  BMF-Schreiben vom 1. Februar 1994, BStBl I S. 187 und  

vom 26. August 1999, BStBl I S. 828; 
BMF-Schreiben vom 6. Juli 2006 
- IV A 5 - S 7200 - 43/06 - 

GZ  IV A 5 - S 7200 - 59/06  
DOK   

 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt bei der 
Anwendung der allgemeinen Grundsätze (vgl. Abschnitt 1 sowie Abschnitt 150 Absätze 1 
bis 7 UStR) hinsichtlich der Beurteilung von Zuwendungen aus öffentlichen Kassen zur Pro-
jektförderung sowie zur institutionellen Förderung, z.B. zu Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben, Folgendes: 

I. Zuwendungen aus öffentlichen Kassen, die ausschließlich auf der Grundlage des Haus-
haltsrechts und den dazu erlassenen Allgemeinen Nebenbestimmungen vergeben werden, 
sind grundsätzlich echte Zuschüsse. Die in den Nebenbestimmungen normierten Auflagen 
reichen für die Annahme eines Leistungsaustauschverhältnisses nicht aus (vgl. Abschnitt 
150 Abs. 8 UStR). Zuwendungen, die auf der Grundlage folgender Nebenbestimmungen 
gewährt werden, sind grundsätzlich als nicht der Umsatzsteuer unterliegende echte Zu-
schüsse zu beurteilen: 

1. Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben (NKBF 98) - gelten z.B. auch im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWi) und des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), 
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- Anlage 2 der VV zu § 44 BHO, 

3. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebiets-
körperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-GK)  
- Anlage 3 der VV zu § 44 BHO,  

4. Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (BNBest-BMBF 98)  
- gelten z.B. auch im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft 
(BMWi) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU),  

5. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Kosten-
basis (ANBest-P-Kosten) - Anlage 4 der VV zu § 44 BHO, 

6. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung 
(ANBest-I) - Anlage 1 der VV zu § 44 BHO, 

7. Finanzstatut für Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren e.V. (FinSt-HZ). 

Entsprechendes gilt für Zuwendungen, die nach Richtlinien und Nebenbestimmungen zur 
Förderung bestimmter z.B. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gewährt werden, die 
inhaltlich den o.a. Förderbestimmungen entsprechen (z.B. Zuwendungen im Rahmen der 
Programme der Biotechnologie- und Energieforschung sowie zur Förderung des 
FuE-Personals in der Wirtschaft). 

II. Diese Beurteilung schließt im Einzelfall eine Prüfung nicht aus, ob aufgrund zusätzlicher 
Auflagen oder Bedingungen des Zuwendungsgebers oder sonstiger Umstände ein steuer-
barer Leistungsaustausch zwischen dem Zuwendungsgeber und dem Zuwendungsemp-
fänger begründet worden ist. Dabei ist bei Vorliegen entsprechender Umstände auch die 
Frage des Entgelts von dritter Seite zu prüfen. Eine Prüfung kommt insbesondere in Be-
tracht, wenn die Tätigkeit zur Erfüllung von Ressortaufgaben des Zuwendungsgebers 
durchgeführt wird und deshalb z.B. folgende zusätzliche Vereinbarungen getroffen wur-
den (vgl. auch BFH-Urteile vom 23. Februar 1989, V R 141/84, BStBl II S. 638, und vom 
28. Juli 1994, V R 19/92, BStBl 1995 II S. 86):  

- Vorbehalt von Verwertungsrechten für den Zuwendungsgeber, 

- Zustimmungsvorbehalt des Zuwendungsgebers für die Veröffentlichung der Ergeb-
nisse, 

- fachliche Detailsteuerung durch den Zuwendungsgeber, 
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Die Vorbehalte sprechen nicht für einen Leistungsaustausch, wenn sie lediglich dazu die-
nen, die Tätigkeit zu optimieren und die Ergebnisse für die Allgemeinheit zu sichern.  

III. Nach den vorstehenden Grundsätzen ist auch bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung von 
Zuwendungen zur Projektförderung sowie zur institutionellen Förderung aufgrund ent-
sprechender Bestimmungen der Bundesländer zu verfahren.  

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom 1. Februar 1994, BStBl I S. 187, 
und vom 26. August 1999, BStBl I S. 828. Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag 
Kraeusel
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